
31. Jahrgang 2/2022Montag, 07. Februar 2022

Collage: Stadtverwaltung Oberlungwitz



normalerweise zieren das Titelbild des
Stadtanzeigers immer Bilder oder Plakate,
die auf anstehende Veranstaltungen hinwei-
sen. In der aktuellen Situation ist das eher
ein schwieriges Unterfangen, so dass auch
wir immer wieder überlegen, was wir auf die
Vorderseite der jeweiligen Ausgabe des
Stadtanzeigers drucken können. 

Mit Blick auf das aktuelle Titelbild dieses
Stadtanzeigers kann ich mir vorstellen, wie
einige von Ihnen ganz genau hingeschaut
oder sogar die Lupe herausgeholt haben,
um zu sehen, welche Gebäude und Orts-
partien von Oberlungwitz auf der Collage
abgebildet sind.

Die Bilder stammen aus dem Nachlass von
Herrn Weibrecht, einem Oberlungwitzer, der
sein Leben lang Postkarten gesammelt hat
– so auch historische Postkarten von Ober-
lungwitz. Ein Großteil dieser Sammlung ist
dankenswerterweise in den Besitz der
Stadt Oberlungwitz übergegangen, so dass
die Ansichten in unserem Archiv ordentlich
aufbewahrt und für die Nachwelt erhalten
werden können.

Und mit Blick auf das anstehende 750-jäh-
rige Jubiläum der urkundlichen Ersterwäh-
nung von Oberlungwitz, welches 2023 ge-
feiert werden soll, rücken solche
„historischen“ Dokumente noch einmal
mehr in den Vordergrund.

Vor längerer Zeit gab es nach einem Aufruf
im Stadtanzeiger bereits eine erste „Bera-
tung“ mit interessierten Oberlungwitzerin-
nen und Oberlungwitzern, verbunden mit
der Frage, wie denn das Jubiläum gestaltet
werden könnte. Eigentlich waren weitere
Treffen geplant, doch dann haben die Re-
gelungen und Bestimmungen dazu geführt,
dass die Zusammenkünfte nicht so, wie ge-
wünscht, stattfinden konnten. Und auch
jetzt heißt es immer noch, dass nicht not-
wendige Treffen in größeren Runden ver-
mieden werden sollen.

Trotzdem sind wir als Stadt nicht untätig ge-
blieben, sondern haben erste konkrete
Ideen und Vorschläge zusammengetragen,
wie denn das Festjahr ausgestaltet werden
könnte. Das Ganze ist auch schon mit er-
sten finanziellen Mitteln im Haushaltsplan-
entwurf für die Jahre 2022 und 2023 unter-
setzt, so dass wir hier auch zu gegebenem
Zeitpunkt in die Umsetzung gehen können.

Fakt ist, dass es nicht nur ein Veranstal-
tungswochenende geben soll, sondern ver-
schiedene Aktionen und Feierlichkeiten
über das gesamte Jahr 2023 stattfinden
werden. Dabei handelt es sich um traditio-
nelle Veranstaltungen wie das Strumpf- und
Vereinsfest, aber auch einmalige Ereignisse,

die die Besonderheit des Jahres heraushe-
ben sollen.

Wichtig ist zudem, dass auch Sachen ent-
stehen, die nicht nur einmalig in Erschei-
nung treten, sondern dauerhaft präsent –
also auch in den nachfolgenden Jahren –
noch erlebbar sind. 

Und nun sind Sie in einem weiteren Schritt
in zweifacher Hinsicht gefragt:

1. Anfertigung von individuellen Schau-
tafeln für Wohn- und Geschäftshäuser

Eine Idee besteht darin, dass an Wohn- und
Geschäftshäusern Tafeln bzw. kleinere Pla-
kate angebracht werden, die zeigen, wie
das Gebäude früher einmal aussah, wie es
sich ggf. entwickelt hat und die ein biss-
chen was zur Geschichte des Hauses er-
zählen. Die Gestaltung und Produktion der
Tafeln würden wir als Stadt Oberlungwitz im
Rahmen des verfügbaren Budgets über-
nehmen, allerdings sind wir hier auf Ihre Zu-
arbeit angewiesen. Denn oft haben Sie als
Eigentümer der Gebäude noch Fotos von
früher oder auch Informationen zur Ge-
schichte/ Nutzung der Gebäude, die uns so
nicht vorliegen. 

Wer also eine derartige Tafel möchte, 
der lässt uns die notwendigen Informatio-
nen per Post (Hofer Straße 203, 
09353 Oberlungwitz) oder per E-Mail an
stadtverwaltung@oberlungwitz.de bis zum
30.06.2022 zukommen. 

Folgende Angaben werden unsererseits be-
nötigt: 
– aktuelle Adresse des Gebäudes
– kurzer Abriss zur Geschichte bzw. inter-

essante Informationen/ Fakten
– maximal zwei bis drei historische Bilder

des Gebäudes in guter Auflösung
– Kontaktdaten des Eigentümers/ Absen-

ders für mögliche Rückfragen und wei-
tere Absprachen

Sollten Sie die Fotos nicht digital vorliegen
haben, so können wir diese als Stadtver-
waltung einscannen und Sie dürfen die Ori-
ginale natürlich behalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie uns in dem
Moment, wo Sie uns die Unterlagen zusen-
den, datenschutzrechtlich auch gestatten,
die Daten zur Produktion entsprechender
Schautafeln zu nutzen.

2. Zusendung/ Mitteilung von Ideen, wie
das 750-jährige Jubiläum gestaltet/ ge-
feiert werden kann

Im März dieses Jahres wollen wir mit ersten
konkreten Ideen und Vorschlägen in den

Verwaltungsausschuss gehen und dann
auch den ersten Entwurf eines Konzeptes
für die 750-Jahr-Feier vorstellen. Im zweiten
Quartal dieses Jahres soll es dann – in der
Hoffnung, dass das auch möglich ist – eine
weitere Runde für interessierte Bürgerinnen
und Bürger geben, in der dann Ideen und
Vorschläge vorgestellt, diskutiert und even-
tuell vertieft werden können.

Um dabei auch die Ideen der Bürgerinnen
und Bürger mit zu berücksichtigen, würde
ich darum bitten, dass Sie uns Ihre Ideen,
Vorschläge bzw. Wünsche formlos bis zum
11.03.2022 schriftlich mitteilen, wiederum
entweder per Post an die Stadtverwaltung
Oberlungwitz, Hofer Straße 203, 09353
Oberlungwitz oder per E-Mail an stadtver-
waltung@oberlungwitz.de.

Dabei sind Ihnen hinsichtlich der Vor-
schläge erst einmal keine Grenzen gesetzt.
Das heißt, es kann sich um Ideen für Veran-
staltungen, Aktionen, Wettbewerbe, Veröf-
fentlichungen, Vereinsaktivitäten oder auch
Beiträge zur Gestaltung des Ortes handeln.
Wichtig ist, dass es einen Bezug zur 750-
Jahr-Feier gibt.

Bei all dem Bitten um Vorschläge ist es mir
trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen, dass
sicherlich nicht alles realisierbar oder um-
setzbar ist. Das soll nicht für Verdruss sor-
gen, aber ein paar Rahmenbedingungen
müssen ja beachtet werden. Dieser Punkt
soll Sie aber nicht davon abhalten, uns Ihre
Ideen mitzuteilen. 

Was im Zusammenhang mit dem anstehen-
den Jubiläum auch erneuert werden soll, ist
unsere Infobroschüre von 2017. Diese soll
in einer Neuauflage Ende 2022 erscheinen.
Da diese Broschüre anzeigenfinanziert ist,
kann es passieren, dass Sie (insbesondere
Unternehmen/ Firmen) von Mitarbeitern der
mediaprint infoverlag gmbh angesprochen
werden. Die Mitarbeiter können sich ent-
sprechend ausweisen und sind von der
Stadt legitimiert, Anzeigenpartner akquirie-
ren. 

In diesem Sinne freue ich mich über Ihre
Ideen und Vorschläge sowie die bevorste-
hende Zeit, die zur Vorbereitung des Jubi-
läums verbleibt, damit wir dann hoffentlich
im Jahr 2023 das eine oder andere High-
light gemeinsam zelebrieren können.

Herzlichst

Ihr 

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Leserinnen und Leser, 
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Stadtanzeiger

Das Amtsblatt der Stadt Oberlungwitz erscheint zu den nachfolgend aufgeführten
Terminen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Stadtanzeiger auf der Homepage
unter www.oberlungwitz.de zu lesen. Wir bitten die Verfasser von Artikeln, besonders
den Redaktionsschluss zu beachten! Nach Redaktionsschluss eingehende Manuskripte
können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Veröffentlichung der Texte erfolgt nur
noch bei Vorlage der Manuskripte in elektronischer Form vorbehaltlich des zur Verfü-
gung stehenden Platzes.

Nummer des Amtsblattes             Redaktionsschluss              Erscheinungsdatum
             03/2022                                       20.02.2022                             07.03.2022
             04/2022                                       27.03.2022                             11.04.2022
             05/2022                                       24.04.2022                             09.05.2022
             06/2022                                       29.05.2022                             13.06.2022
             07/2022                                       26.06.2022                             11.07.2022
             08/2022                                       24.07.2022                             08.08.2022
             09/2022                                       28.08.2022                             12.09.2022
             10/2022                                       25.09.2022                             10.10.2022
             11/2022                                       30.10.2022                             14.11.2022
             12/2022                                       27.11.2022                             12.12.2022
             01/2023                                       18.12.2022                             16.01.2023     ❑

derzeit finden keine regelmäßigen Bür-
gersprechstunden statt. 
Unabhängig davon können Sie aber jeder-
zeit über das Sekretariat unter der Ruf-
nummer 03723-40523 einen Termin für ein
persönliches Gespräch mit mir vereinba-
ren bzw. die E-Mail-Adresse stadtverwal-
tung@oberlungwitz.de nutzen.

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

Stadtverwaltung 
Oberlungwitz

Bibliothek der Stadt 
Oberlungwitz

Öffnungszeiten

Adresse:    Hofer Straße 203
Telefon:      03723 405-0
Fax:           03723 405-34
Homepage: www.oberlungwitz.de
E-Mail: stadtverwaltung@oberlungwitz.de

Hinweis:
Aufgrund des derzeitigen Infektions -
geschehens sind Vor-Ort-Termine im
Rathaus der Stadt Oberlungwitz im
Rahmen der bekannten Öffnungszeiten
bis auf Weiteres nur nach vorheriger
Anmeldung möglich. Bitte beachten Sie
auch die geltenden Regelungen und
Hygienehinweise vor Ort. Ungeachtet
dessen sind die Mitarbeiter/innen tele-
fonisch und per E-Mail für Sie erreich-
bar.

Meldestelle:
Dienstag            09:00 – 11:30 Uhr
                          13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag       09:00 – 11:30 Uhr
                          13:00 – 15:30 Uhr

Standesamt:
Dienstag            09:00 – 11:30 Uhr
                          13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag       09:00 – 11:30 Uhr
                          13:00 – 15:30 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungszeiten
sind nur nach telefonischer Vereinba-
rung möglich.                                        ❑

Adresse:    Hofer Straße 189
Telefon:      03723 413057
E-Mail:            
bibliothek.oberlungwitz@enviatel.net

Die Bibliothek ist unter Einhaltung der
aktuell gültigen Hygiene- und Corona-
vorschriften zu folgenden Zeiten geöff-
net:

Montag:             10:00 – 12:00 Uhr und 
                         14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag:           14:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch:          geschlossen
Donnerstag:      10:00 – 12:00 Uhr und 
                         14:00 – 17:30 Uhr
Freitag:              geschlossen                 ❑

IMPRESSUM: Herausgeber/Redaktion: Stadtverwaltung Oberlungwitz, Hofer Str. 203, 09353 Oberlungwitz,
Tel.: 03723 4050 • Verantwortlich für den amtlichen Teil einschließlich der Sitzungsberichte der Stadtratssitzung:
der Bürgermeister der Stadt Oberlungwitz oder sein Vertreter im Amt. • Verantwortlich für den nichtamtlichen
Teil: der jeweilige Verfasser eines Artikels • Layout, Satz und Druck: Mugler Druck und Verlag GmbH, Gewer-
bering 8, 09337 Hohenstein-Ernstthal, OT Wüstenbrand, Tel.: 03723 499149, Fax: 03723 499138, 
Mail: info@mugler-verlag.de • Anzeigen: Frau Gläser, Mugler Druck und Verlag GmbH, Fon: 03723 499117, 
Fax: 03723 499177 • Vertrieb: VBS Logistik GmbH, Heinrich-Lorenz-Straße 2 – 4, 09120 Chemnitz,  Frau Hellwig,
Telefon: 0371 33200153, E-mail: mail@wochenendspiegel.de. • Der »Stadtanzeiger Oberlungwitz« erscheint zur
 kostenlosen Verteilung monatlich in einer Auflagenhöhe von 3.900 Exemplaren.

Die Stadtverwaltung Oberlungwitz stellt
auf der Homepage www.oberlungwitz.de
sowie unter www.amt.24.sachsen.de
verschiedene Formulare zur Verfügung.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Hinweis zur Nutzung 
unseres elektronischen

Formular-Service

Die Sprechstunde der Schiedsstelle der
Stadt Oberlungwitz findet im Bedarfsfall
am dritten Dienstag des Monats in der
Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus
statt. Einwohner, die das Tätigwerden der
Schiedsstelle begehren, werden gebeten,
entsprechende Terminvereinbarungen
über Herrn Tschierschwitz, Telefon: 03723
405-30, zu treffen.

Schubert
Friedensrichter ❑

Sprechstunde der
Schiedsstelle

In unserer Infothek im Erdgeschoss des
Rathauses finden Sie verschiedene kos-
tenfreie Informationsmaterialien, Zeit-
schriften und Formularvordrucke. 

Ansprechpartnerin: 
Frau Marton, Zimmer 2.03, Tel.-Nr.: 03723
405-24 

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Infothek 
im Rathaus

Alle aktuellen Stellenausschreibungen der Stadtverwaltung Oberlungwitz finden Sie auf
unserer Homepage unter: www.oberlungwitz.de/de/aktuelle-stellenangebote.html. ❑

AKTUELLE STELLENANGEBOTE
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1. Nächste Stadtratssitzung
Ort:            Saal des Vereinshauses 
                  „Zur Post“ Oberlungwitz, 
                  Hofer Straße 36
Beginn:      19:00 Uhr
Termin:       22.02.2022 

2. Nächste Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses
Ort:     Rathaus der Stadt Oberlungwitz, 
           Beratungsraum, Hofer Straße 203, 
           09353 Oberlungwitz oder 
           Saal des Vereinshauses 
           „Zur Post“, Hofer Straße 36 
           in 09353 Oberlungwitz, 
           falls dies die rechtliche Lage er-
           fordert. 
Der Ort der Sitzung wird mit der jeweiligen
Einladung bekannt gegeben.
Beginn:       19:00 Uhr
Termin:       08.02.2022

3. Nächste Sitzung des Technischen
Ausschusses
Ort:      Rathaus der Stadt Oberlungwitz,
            Beratungsraum, Hofer Straße 203, 
            09353 Oberlungwitz oder 
            Saal des Vereinshauses 
            „Zur Post“, Hofer Straße 36 
            in 09353 Oberlungwitz, 
            falls dies die rechtliche Lage er-
            fordert. 
Der Ort der Sitzung wird mit der jeweiligen
Einladung bekannt gegeben.
Beginn:      19:00 Uhr
Termin:      08.03.2022

Die aktuelle Tagesordnung für alle Sitzun-
gen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen
Aushang an der Verkündungstafel im
Haupteingangsbereich des Rathauses.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Sitzungstermine



Der Entwurf der Haushaltssatzung der
Stadt Oberlungwitz für das Haushaltsjahr
2022 liegt in der Zeit vom 23.02.2022 bis
zum 03.03.2022 im Rathaus Oberlung-
witz, Hofer Straße 203, Zimmer 2.03, wäh-
rend der Dienststunden zur öffentlichen
Einsichtnahme aus.

Montag:             08:30 – 11:30 Uhr 
Dienstag:           08:30 – 11:30 Uhr und 
                         13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch:          08:30 – 11:30 Uhr 
Donnerstag:      08:30 – 11:30 Uhr und 
                         13:00 – 15:30 Uhr
Freitag:              08:30 – 11:30 Uhr

Es besteht in der Zeit vom 23.02.2022 bis
14.03.2022 für die Einwohnerinnen und
Einwohner sowie alle Abgabepflichtigen
der Stadt Oberlungwitz die Möglichkeit,
Einwendungen gegen den Entwurf zu den
angegebenen Dienststunden in der Stadt-
verwaltung Oberlungwitz, Hofer Str. 203,
09353 Oberlungwitz zu erheben.

Hetzel
Bürgermeister ❑

Auslegung des Entwurfes
der Haushaltssatzung der
Stadt Oberlungwitz für
das Haushaltsjahr 2022
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RZV Wasserversorgung
Bereich Lugau – Glauchau
Trinkwasser:
Havarietelefon (24 Stunden): 03763 405-
405
Internet: www.rzv-glauchau.de

WAD GmbH
Bei Havarien und Unregelmäßigkeiten am
unterirdischen Abwasserkanalnetz bitten
wir, unseren 24-Stunden-Bereitschafts-
dienst (auch an Sonn- und Feiertagen)
unter der Telefonnummer: 0172 3578636
zu benachrichtigen.
Internet: www.wad-gmbh.de

Störungsrufnummern von 
MITNETZ STROM (kostenfrei)
Montag bis Sonntag: 00:00 – 24:00 Uhr
Tel.-Nr.: 0800 2 30 50 70
Internet: www.mitnetz-strom.de ❑

Bereitschaftsdienst der
Versorgungsträger

Aufgrund der aktuell geltenden Corona-
Regelungen finden keine weiteren Veran-
staltungen statt.

Bitte informieren Sie sich bezüglich
kurzfristiger Ankündigungen von Ver-
anstaltungen auf unserer Internetseite
unter www.oberlungwitz.de und in der
lokalen Presse! ❑

Veranstaltungen in 
Oberlungwitz

Öffentliche Bekanntmachung

der Durchführung der Wahl zum Bürgermeister

am 12.06.2022

und für einen etwaigen zweiten Wahlgang

am 03.07.2022

in der Stadt Oberlungwitz.

I. Zu wählen ist der hauptamtliche Bür-
germeister.

II. Aufforderung zur Einreichung von
Wahlvorschlägen

1. Es ergeht hiermit die Aufforderung,
Wahlvorschläge für diese Wahl
• frühestens am Tag nach dieser 

Bekanntmachung und
• spätestens am 07.04.2022 bis 

18:00 Uhr
beim Vorsitzenden des Gemeindewahl-
ausschusses schriftlich einzureichen.
Die elektronische Form ist ausge-
schlossen.

Anschrift:
Stadtverwaltung Oberlungwitz, Vorsit-
zender des Gemeindewahlausschus-
ses, Hofer Straße 203, 09353 Ober-
lungwitz

2. Wahlvorschläge können von Parteien,
Wählervereinigungen und von Einzel-
bewerbern eingereicht werden. Jede
Partei, jede Wählervereinigung und
jeder Einzelbewerber kann nur einen
Wahlvorschlag einreichen.

3. Wahlvorschläge für die erste Wahl gel-
ten auch für den etwaigen zweiten
Wahlgang, sofern sie nicht bis zum
17.06.2022, 18:00 Uhr zurückgenom-
men oder nach Maßgabe des § 44 a
Abs. 2 Nr. 2 KomWG geändert werden.

4. Wählbar zum Bürgermeister sind Deut-
sche im Sinne des Artikels 116 des
Grundgesetzes und Staatsangehörige
anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und die allgemeinen
persönlichen Voraussetzungen für die
Berufung in das Beamtenverhältnis er-
füllen.
Nicht wählbar für das Amt eines haupt-
amtlichen Bürgermeisters ist, wer das
65. Lebensjahr vollendet hat.
Ebenfalls nicht wählbar ist, wer eine der
in § 49 Abs. 2 der Sächsischen Ge-
meindeordnung festgelegten Nicht-
wählbarkeitskriterien erfüllt.

III. Inhalt und Form der Wahlvorschläge

1. Die Wahlvorschläge müssen den Be-
stimmungen über Inhalt und Form der

Wahlvorschläge der §§ 38 und 41 in
Verbindung mit §§ 6a – 6e Kommunal-
wahlgesetz (KomWG) sowie § 16 Kom-
munalwahlordnung (KomWO) entspre-
chen; die im § 16 Abs. 3 KomWO
genannten Unterlagen sind den Wahl-
vorschlägen beizufügen.

2. Vordrucke für Wahlvorschläge, Zustim-
mungserklärungen sowie eidesstattli-
che Versicherungen sind während  der
allgemeinen Öffnungszeiten der Stadt-
verwaltung Oberlungwitz, Hofer Straße
203, 09353 Oberlungwitz, bei Herrn
Tschierschwitz, Telefonnummer:
03723/4050, erhältlich.

Wählbarkeits- und Wahlrechtsbeschei-
nigungen sind während der Öffnungs-
zeiten der Einwohnermeldestelle

Di. 09:00 – 11:30 Uhr und 
13:00 – 18:00 Uhr

Do. 09:00 – 11:30 Uhr und 
13:00 – 15:30 Uhr

erhältlich.

IV. Hinweise auf Unterstützungsunter-
schriften

1. Jeder Wahlvorschlag muss von min-
destens 60 zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung des Wahlvorschlags von
Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die
keine Bewerber des Wahlvorschlages
sind, unterschrieben sein (Unterstüt-
zungsunterschriften).

2. Die Unterstützungsunterschriften kön-
nen nach Einreichung des Wahlvor-
schlags bei der

Stadtverwaltung Oberlungwitz
Einwohnermeldestelle
Hofer Straße 203
09353 Oberlungwitz

Öffnungszeiten Einwohnermeldestelle:
Di. 09:00 – 11:30 Uhr und 

13:00 – 18:00 Uhr
Do. 09:00 – 11:30 Uhr und 

13:00 – 15:30 Uhr

bis 07.04.2022, 18:00 Uhr,

geleistet werden. Die Unterstützungs-
unterschrift muss vom Wahlberechtig-
ten auf einem Unterschriftsformblatt ei-
genhändig unter Angabe des Tages der
Unterzeichnung sowie des Familienna-
mens, Vornamens und der Anschrift
der Hauptwohnung des Unterzeichners
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geleistet werden. Ein Wahlberechtigter
kann für dieselbe Wahl nur für einen
Wahlvorschlag eine Unterstützungsun-
terschrift leisten. Hat er seine Unter-
stützung für mehrere Wahlvorschläge
geleistet, sind alle seine Unterschriften
ungültig. Der Wahlberechtigte kann
eine geleistete Unterstützungsunter-
schrift nicht zurücknehmen. Die Wahl-
berechtigten haben sich auf Verlangen
auszuweisen.
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit
oder ihres körperlichen Zustandes die
Unterzeichnung durch Erklärung vor
einem Beauftragten der Verwaltung 
ersetzen wollen, haben dies beim 
Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses spätestens am 31.03.2022
schriftlich zu beantragen; dabei sind
die Hinderungsgründe glaubhaft zu
machen.

3. Der Wahlvorschlag einer Partei oder
mitgliedschaftlich organisierten Wähler-
vereinigung, die

a) im Sächsischen Landtag aufgrund
eigenen Wahlvorschlags vertreten ist
oder

b) seit der letzten Wahl im Gemeinde-
rat der Gemeinde aufgrund eigenen
Wahlvorschlags vertreten ist, 

bedarf gemäß § 6b Abs. 3 KomWG kei-
ner Unterstützungsunterschriften. Dies
gilt entsprechend für den Wahlvor-
schlag einer nicht mitgliedschaftlich or-
ganisierten Wählervereinigung, wenn er
von der Mehrheit der für die Wählerver-
einigung Gewählten, die dem Gemein-
derat zum Zeitpunkt der Einreichung
angehören, unterschrieben ist. 

Darüber hinaus bedarf gemäß § 41
Abs. 2 KomWG auch ein Wahlvor-
schlag keiner Unterstützungsunter-
schriften, der als Bewerber den amtie-
renden Amtsinhaber enthält.

Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer
Parteien oder Wählervereinigungen be-

dürfen dann der Unterstützungsunter-
schriften, wenn dies für mindestens
einen Wahlvorschlagsträger erforder-
lich ist. 

V. Hinweis auf die Durchführung ver-
bundener Wahlen

Die Bürgermeisterwahl wird gemäß 
§ 57 Abs. 2 KomWG organisatorisch
mit der Landratswahl im Landkreis
Zwickau verbunden.

Oberlungwitz, 31.01.2022

André Tschierschwitz
Gemeindewahlleiter ❑

Bürgermeister- und Landratswahlen am 12.06.2022
(2. Wahlgang am 03.07.2022) 

Die Bürgermeister- und Landratswahlen
finden am 12.06.2022 (2. Wahlgang am
03.07.2022) von jeweils 08:00 Uhr bis
18:00 Uhr statt.

Für die Durchführung der Wahl benötigt
die Wahlbehörde ca. 60 wahlberechtigte
und engagierte Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Oberlungwitz als Wahlhelfer, die
am Wahlsonntag zuverlässig die Stim-
menabgabe und Stimmenauszählung in
den Wahllokalen und in den Briefwahlvor-
ständen sicherstellen.

Besondere Vorkenntnisse werden nicht
vorausgesetzt. Wahlhelfer müssen das 
18. Lebensjahr vollendet haben und der
deutschen Sprache mächtig sein. 
Sie dürfen weder selbst zur Wahl stehen
noch als Vertrauensperson oder stellver-
tretende Vertrauensperson für einen Wahl-
vorschlag benannt sein. 
Des Weiteren sollten Sie teamfähig sein
und gesundheitlich dazu in der Lage, das
Ehrenamt auszuüben.

Der/Die Wahlvorsteher/innen, der/die
Stellvertreter/innen sowie der/die 
Schriftführer/innen und dessen Stellver-
treter/innen werden vorab geschult.
Zu den Aufgaben eines Wahlhelfers/einer
Wahlhelferin gehört insbesondere die Prü-

fung der Wahlberechtigung sowie die Aus-
gabe und Auszählung der Stimmzettel.

Am Wahlsonntag sind die Wahllokale von
08:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Die Wahlhel-
fer treffen sich spätestens 07:30 Uhr im
Wahllokal. Dort erhalten sie eine kurze Ein-
weisung in die Aufgaben. 
Wünsche der Wahlhelfer/innen hinsichtlich
seiner/ihrer Funktion und des Einsatzes im
Wahllokal werden soweit wie möglich be-
rücksichtigt.

In der Regel arbeiten die allgemeinen
Wahlvorstände in zwei Schichten (07:30 –
13:00 Uhr bzw. 12:30 – 18:00 Uhr), deren
personelle Besetzung im Vorfeld abge-
stimmt wird. Zur Auszählung der Stimm-
zettel ab 18:00 Uhr müssen alle Mitglieder
des Wahlvorstandes anwesend sein.
Die Stimmauszählung erfolgt sofort im An-
schluss an das Schließen der Wahllokale.

Aufwandsentschädigung 
Der Einsatz als Wahlhelfer/in wird belohnt. 
Je nach Funktion wird eine Entschädigung
gezahlt (siehe Entschädigungssatzung
Wahlen unter 
https://www.oberlungwitz.de/de/datei/an-
zeigen/id/4188,4,1/entschaedigung_1706
21.pdf).

Als Wahlhelfer gehören Sie nach § 4 (1)
4.d der Verordnung zum Anspruch auf
Schutzimpfung gegen das Coronavirus
SARS-CoV-2 (Coronavirus-Impfverord-
nung – CoronaImpfV) zu den Personen,
die mit erhöhter Priorität Anspruch auf
eine Schutzimpfung haben.

Sollten Sie Interesse an einem Einsatz als
Wahlhelfer/in zu den Bürgermeister- und
Landratswahlen haben, geben Sie Ihre
Bereitschaftserklärung (siehe auf Seite 7)
bei der Stadtverwaltung Oberlungwitz,
Hofer Str. 203, 09353 Oberlungwitz ab
oder schicken Sie eine E-Mail an
wahlen.rathaus@oberlungwitz.de.

Werden Sie durch die Wahlbehörde für
den Einsatz vorgesehen, erhalten Sie ca.
drei Wochen vor der Wahl Ihr Berufungs-
schreiben. 

Falls Sie Fragen haben, können Sie gern
unter der Tel.-Nr.: 03723/405-30 
(Herr Tschierschwitz) anrufen. 

Die Wahlbehörde bedankt sich für Ihre
Bereitschaft!

Die Wahlbehörde sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
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Ich bin am 12. Juni 2022 bzw. 3. Juli 2022 zu den Bürgermeister- und Landratswahlen 2022 
als Wahlhelfer/Wahlhelferin dabei! 

Herr / Frau 

Name, Vorname: 

Straße Hausnummer: 

PLZ Ort: 

Telefon: 

E-Mail-Adresse: 

(Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich von der Wahlbehörde benutzt.) 

Ort, Datum Unterschrift

Hinweis zum Datenschutz: Zur organisatorischen Vorbereitung der Wahl ist es notwendig, die angegebenen Daten
elektronisch zu speichern – sie werden jedoch ausschließlich zu diesem Zweck verwendet. Mit der Angabe der
Daten und Ihrer Unterschrift erklären Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis mit dieser Verfahrensweise.

�

❑

Zensus 2022: Interviewer in Oberlungwitz gesucht

2022 findet in Deutschland der Zensus –
auch bekannt als Volkszählung – statt. 
Hierbei wird ermittelt, wie viele Menschen
in Deutschland leben, wie sie wohnen und
arbeiten.

Warum gibt es den Zensus?

Der Zensus liefert verlässliche Bevölke-
rungszahlen für die Gemeinden, die Bun-
desländer und für Deutschland insgesamt.
Neben ergänzenden Daten zur Demogra-
fie, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht
oder Staatsbürgerschaft, werden auch all-
gemeine Angaben zur Wohn- und Wohn-
raumsituation in Deutschland erfasst. 
Solche Informationen sind ausgesprochen
wichtig, da sie helfen, Entscheidungen in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu tref-
fen.

Die Europäische Union verpflichtet ihre
Mitgliedstaaten, alle zehn Jahre einen
Zensus durchzuführen. In Deutschland bil-
det das Zensusgesetz den rechtlichen
Rahmen für die Durchführung des Zensus
2022. Aufgrund der Corona-Pandemie

wurde der für 2021 vorgesehene Zensus
in Deutschland um ein Jahr verschoben.

Was ist die Haushaltebefragung?

In einem kurzen persönlichen Interview
werden zufällig ausgewählte Haushalte
(ca. 10 % der Bevölkerung) und alle Be-
wohnerinnen und Bewohner von Wohn-
heimen zu allgemeinen Themenbereichen
ihrer Lebenssituation befragt. Hierunter
fallen beispielsweise Angaben zur Haus-
haltsgröße, zum Namen, Geschlecht und
Familienstand sowie zur Staatsangehörig-
keit. 

Warum benötigen wir Ihre Unterstüt-
zung?

Für die örtliche Durchführung der Haus-
haltebefragung wurden in Sachsen 48 Er-
hebungsstellen eingerichtet. Die Stadt
Limbach-Oberfrohna organisiert die Zen-
sus-Befragungen innerhalb des eigenen
Stadtgebietes sowie in Oberlungwitz,
Gersdorf, Hohenstein-Ernstthal, Nie-
derfrohna und Callenberg. Dafür wurde
im Rathaus des Ortsteiles Pleißa eine Er-
hebungsstelle eingerichtet. Sie ist zentrale
Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger
zur Beantwortung aller Fragen rund um
den Zensus.

Die Haushaltebefragung erfolgt mit Hilfe
von Interviewerinnen und Interviewern,
den sogenannten Erhebungsbeauftragten. 

Dafür benötigen wir Ihre Unterstüt-
zung. 

Als Interviewerin oder Interviewer führen
Sie die Befragung vor Ort, vorrangig im
Gebiet Oberlungwitz, durch. Über ein ma-
thematisches Zufallsverfahren werden die
Anschriften mit Wohnraum ausgewählt, an
denen Sie die Befragung durchführen. Alle
dort wohnenden Personen müssen be-
fragt werden. Es ist vorgesehen, dass ein
Erhebungsbeauftragter ca. 100 Personen
befragt. Start der Tätigkeiten ist der 
15. Mai 2022. Die Befragungen sollten in-
nerhalb eines Zeitraumes von etwa 4 – 
8 Wochen abgeschlossen sein.
Zur Ausführung der Tätigkeit erhalten Sie
im März/April 2022 ausführliche Schu-
lungen durch Ihre örtliche Erhebungs-
stelle im Rathaus Pleißa. Sie werden hier
intensiv auf Ihre Aufgaben vorbereitet und
erhalten die entsprechenden Unterlagen.
Als Interviewerin oder Interviewer müssen
Sie die Regelungen der statistischen Ge-
heimhaltung und des Datenschutzes strikt
einhalten. Die Bestellung als Erhebungs-
beauftragter erfolgt durch einen Vertrags-
abschluss zwischen der örtlichen Erhe-
bungsstelle und Ihnen.



8

STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 2/2022 • AMTLICHER TEIL
Ihre Arbeitszeit können Sie flexibel einteilen. Für Ihre ehrenamt-
liche Tätigkeit erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung.

Wie können Sie uns unterstützen?

Unterstützen Sie den Zensus 2022 als Interviewerin oder Inter-
viewer!
Melden Sie sich bei Ihrer örtlichen Erhebungsstelle:

Örtliche Erhebungsstelle Limbach-Oberfrohna
Rathaus Pleißa
Pleißenbachstraße 68a
09212 Limbach-Oberfrohna
E-Mail: erhebungsstelle_zensus@limbach-oberfrohna.de
Telefon: 03722 46938-00

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
• Einwurf einer schriftlichen Vorankündigung sowie Terminver-

einbarung in den Haushalten (Briefkasten)
• Durchführung der Befragung 

Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:
• Volljährigkeit
• Zuverlässigkeit

• Freundlichkeit
• Flexibilität

Aufwandsentschädigung
Für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie je nach Aufwand
eine Aufwandsentschädigung von durchschnittlich circa 
450 Euro. Fahrtkosten werden unabhängig davon erstattet. 

Wo finden Sie weitere Informationen?

Weitere Informationen zum Zensus finden Sie auf
www.zensus2022.de oder unter www.zensus.sachsen.de. 
Auf der Homepage der Stadt Limbach-Oberfrohna unter 
www.limbach-oberfrohna.de wird regelmäßig über Neuigkeiten
zum Zensus im Erhebungsgebiet rund um Limbach-Oberfrohna
informiert.

Örtliche Erhebungsstelle Zensus
Limbach-Oberfrohna ❑

Stellenausschreibung

In der Stadtverwaltung Oberlungwitz ist die Stelle

Fachbereichsleitung 
Kämmerei- und Bauamt (m/w/d)

ab dem 01.07.2022 unbefristet zu besetzen.

Zu Ihrem neuen Aufgabengebiet zählen im Wesentlichen: 

• Leitung und fachliche Verantwortung des Fachbereiches Käm-
merei- und Bauamt 
- Haushalt- und Budgetverantwortung (Planung, Bewirt-

schaftung, Controlling)
- Rechtsangelegenheiten, Satzungs- (Ortsrecht) und Verord-

nungsrecht
- Ratsangelegenheiten (Stadtrat, Ausschüsse, sonstige Gre-

mien)
- Führung von Widerspruchsverfahren in Selbstverwaltungs-

angelegenheiten der Kommune
- Planung, Organisation, Kontrolle, Anweisung und Innova-

tion 
- Angelegenheiten der gemeindlichen Steuern, Kosten-,

Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Erstellung und Kalkulation von Gebührensatzungen
- Fördermittelmanagement

• Verantwortung für den Gesamthaushalt
- Haushaltsplanung, -bewirtschaftung, -überwachung und -

sicherung (Finanzcontrolling und Berichtswesen)
- Aufstellen der Haushaltspläne und -satzungen mit allen Be-

standteilen und Anlagen, eventueller Nachtragshaushalte
und Haushaltskonsolidierungskonzepte sowie Verantwor-
tung der Jahres- und Gesamtabschlüsse

• Verantwortung der folgenden Aufgabenfelder:
- Wahrnehmung der Pflichten gem. Umsatzsteuergesetz für

juristische Personen des öffentlichen Rechts
- Kreditwesen, kreditähnliche Geschäfte, Bürgschaften und

Sicherheiten an Dritte

- Vermögensverwaltung (u. a. Schenkungen, Spenden,
Nachlässe, Geld- und Anlagevermögen)

- Begleitung der örtlichen und überörtlichen Prüfungen,
- Führung des Beteiligungsmanagements

Das Aufgabengebiet erfordert:

• eine anerkannte, abgeschlossene Ausbildung im gehobenen
allgemeinen Verwaltungsdienst, damit die Laufbahnbefähi-
gung für die Laufbahngruppe 2 oder eine vergleichbare Aus-
bildung, welche die Voraussetzungen zum Fachbediensteten
für das Finanzwesen gemäß § 62 Abs. 2 der SächsGemO er-
füllt;

• fundierte Kenntnisse in den Fachrichtungen Finanzwissen-
schaften, Wirtschafts-, Steuer-, Abgaben- und allg. Verwal-
tungsrecht;

• praktische Erfahrungen sowie umfassende und anwendungs-
bereite Kenntnisse im kommunalen Finanz-/Haushaltswesen
(Doppik) oder in entsprechender Funktion eines Unterneh-
mens in einer Rechtsform des privaten Rechts;

• rechtssichere Anwendung aufgabenrelevanter Gesetze, Ver-
waltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen und techni-
scher Vorschriften, Hinweise, Normen und Regelungen; 

• mehrjährige Leitungserfahrung wünschenswert;
• Kenntnis kommunaler doppischer Finanzverwaltungssoftware

(bevorzugt IFR von SASKIA) von Vorteil.

Außerfachliche Anforderungen an den/die Bewerber/in:

• Kenntnisse zum Aufbau, zur Funktion und Strukturierung von
Prozessen, Daten und Informationen;

• Entscheidungskompetenz und Einsatzbereitschaft;
• Kommunikationsfähigkeit und Organisationstalent;
• fundierte PC-Kenntnisse und sichere Anwendung von Stan-

dard-Software, insb. MS-Office-Produkten;
• strukturierte, systematische, selbstständige und sorgfältige

Arbeitsweise;
• Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen, Loyalität

und absolute Vertraulichkeit.
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Rückblick Stadtratssitzung

In der 26. Sitzung des Stadtrates am 25. Januar 2022 wurden
folgende Beschlüsse gefasst:

Zum TOP 1:
Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungs-
gemäßen Ladung,  Protokollkontrolle, Bestätigung der Tagesord-
nung sowie Festlegung von zwei Vertretern zur Protokollunter-
zeichnung 
- Der Bürgermeister eröffnete die Stadtratssitzung, stellte die

ordnungs- und fristgemäße Ladung aller Stadträte sowie die
Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest. Zu Beginn der Sitzung
waren einschließlich Bürgermeister 15 Mitglieder des Stadt-
rates anwesend und 3 Stadträte entschuldigt.

- Als Unterschriftsleistende für die Niederschrift der 26. Sitzung
wurden die Stadträte Sven Förster und Ronald Wandel be-
stimmt.

- Die Niederschrift der 25. Sitzung vom 14.12.2021 wurde ohne
Hinweise/Ergänzungen/Änderungen bestätigt.

- Der Bürgermeister informierte über den nichtöffentlichen Teil
der 25. Sitzung vom 14.12.2021. Dieser liegt zur Einsicht-
nahme vor.

- Die Tagesordnung wurde bestätigt.
- Zur Vorberatung der zu besprechenden Tagesordnungspunkte

fand ein nichtöffentlicher Teil im Vorfeld des öffentlichen Teiles
der Sitzung statt. 

Zum TOP 2:
Vorbereitung der Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022 (2. Wahl-
gang am 3. Juli 2022) – Wahl des Gemeindewahlausschusses
Beschlüsse:
In Vorbereitung der Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022 
(2. Wahlgang am 3. Juli 2022) fasst der Stadtrat folgende Be-
schlüsse:
1. Der Stadtrat beschließt auf der Grundlage des § 9 Absatz 1

KomWG, dass der Gemeindewahlausschuss der Stadt Ober-
lungwitz aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und 
7 Beisitzern besteht.

2. Entsprechend § 9 Absatz 1 KomWG wählt der Stadtrat den
Gemeindewahlausschuss der Stadt Oberlungwitz in der fol-
genden personellen Zusammensetzung:

Funktion            Name, Vorname               Stellvertreter
                                                                    Name, Vorname

Vorsitzender       Tschierschwitz, André        Kühn, Thomas
1. Beisitzer         Wolf, Mandy                       Wossilat, Hannelore
2. Beisitzer         Schubert, Steffen               Ackermann, Michael
3. Beisitzer         Naumann, Hans-Volker      Ferkau, Dajana
4. Beisitzer         Freitag, Doreen

Zum TOP 3:
Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Wohngebiet an
der Erlbacher Straße“ in Oberlungwitz nach § 13 BauGB
Beschluss:
Dem Antrag eines Stadtrates auf Vertagung dieses TOP und Ver-
weisung in den Technischen Ausschuss am 01.02.2022 wurde
stattgegeben.

Zum TOP 4:
Jahresabschlussbericht 2020 der Stadtwerke Oberlungwitz
GmbH
Beschlüsse:
1. Der Stadtrat beschließt, den Bericht über die Prüfung des Jah-

resabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberich-
tes für das Geschäftsjahr 2020 der Stadtwerke Oberlungwitz
GmbH zustimmend zur Kenntnis zu nehmen und hinsichtlich
der empfohlenen Gewinnverwendung sowie Entlastung der
Geschäftsleitung gemäß Bericht des Aufsichtsrates vom
12.01.2022 keine anderslautende Weisung zu erteilen.

2. Der Stadtrat beschließt, dem Bürgermeister die Weisung zu
erteilen, den Aufsichtsrat der Stadtwerke Oberlungwitz GmbH
für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten.

Zum TOP 5:
Bericht des Bürgermeisters sowie Fragen der Stadträte und
Gäste
Herr BM Hetzel informierte u. a. zu folgenden Themen:
- allgemeiner Sachstand zur Corona-Thematik, insb. der Situa-

tion an den Schulen und zum Thema der einrichtungsbezo-
genen Impfpflicht;

- Information, dass am 05.02.2022 von 09:30 – 13:00 Uhr und
von 14:15 – 18:30 Uhr ein offenes Impfangebot des DRK

Wir bieten Ihnen:
• einen hohen Gestaltungs- und Verantwortungsrahmen;
• eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem

kompetenten Team;
• flexible Arbeitszeitregelung im Rahmen der geltenden tarifli-

chen und hausinternen Vereinbarungen;
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten;
• eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge sowie weitere So-

zialleistungen nach Tarifvertrag;
• eine Vergütung nach Entgeltgruppe 12 des Tarifvertrages für

den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA) in Vollzeit 

Bei gleicher Voraussetzung bzw. Eignung werden Schwerbehin-
derte bevorzugt in die engere Auswahl einbezogen. Der Bewer-
bung ist ein Nachweis der Schwerbehinderung oder Gleichstel-
lung beizufügen. Aussagefähige Bewerbungen mit Lebenslauf,
Zeugniskopien, Tätigkeitsnachweisen und Arbeitszeugnissen
sind schriftlich bis zum 21. März 2021 an die 

Stadtverwaltung Oberlungwitz, Bürgermeister, 
Hofer Straße 203, 09353 Oberlungwitz

zu richten. Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Tschierschwitz
zur Verfügung.

Die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerber können nach Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens zu den Öffnungszeiten des
Rathauses abgeholt werden. Nach Abschluss des Stellenbeset-
zungsverfahrens werden die Bewerbungen nicht berücksichtigter
Bewerber/-innen nach Ablauf von drei Monaten entsprechend
SächsDSG ordnungsgemäß vernichtet. Bei Einsendung eines
frankierten Briefumschlages werden die Unterlagen per Post zu-
rückgesandt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen bitten wir, von
der Übersendung der Bewerbungsunterlagen per E-Mail abzu-
sehen. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewer-
bung entstehen, werden nicht erstattet.

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑
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Bekanntmachung zu Kanalbauarbeiten der WAD GmbH
in S 242 Limbacher Straße zwischen Oberlungwitz und Wüstenbrand

Aufgrund von Bauarbeiten der WAD GmbH zur Herstellung der
Schmutzwasserkanalisation im Bereich Limbacher Straße vom
Ortsausgang Oberlungwitz bis Zufahrt Gewerbegebiet beim
Ortseingang Hohenstein-Ernstthal OT Wüstenbrand kommt es
zu Verkehrsraumeinschränkungen infolge einer Vollsperrung im
Zeitraum vom

01.03.2022 bis 01.07.2022.

Die Umleitungen werden über die S 245 Chemnitzer Straße, Nee-
festraße und B 173 Hofer Straße ausgeschildert. Wir bitten um
Ihr Verständnis.
Die betroffenen Anlieger werden vor Baubeginn nochmals durch
die Baufirma informiert.

WAD GmbH
An der Muldenaue 10
08373 Weidensdorf
Tel.:03763/789710
Fax: 03763/789773
Internet: www.wad-gmbh.de ❑

Entsorgungstermine

Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll)
✘ 17. Februar 2022 und 3. März 2022 
Die Entleerung der Hausmülltonnen erfolgt im zweiwöchigen
Rhythmus – in der Regel in den ungeraden Kalenderwochen
immer donnerstags. Bei Feiertagen verschiebt sich dieser Abhol-
tag von Donnerstag auf Freitag.

Blaue Tonne (Papier und Pappe)
✘ 11. Februar 2022 und 25. Februar 2022
Bitte stellen Sie die blaue Tonne am Abholtag ab 06:00 Uhr be-
reit.

Gelbe Tonne
✘ 11. Februar 2022 und 25. Februar 2022

Für Fragen zur Entsorgung der gemischten Siedlungsabfälle, zur
blauen Tonne sowie zur gelben Tonne steht die Info-Hotline des
Landratsamtes Zwickau, Amt für Abfallwirtschaft, unter der Tele-
fon-Nr. 0800 0785600 zur Verfügung. Weitere Informationen er-
folgen unter www.landkreis-zwickau.de/abfall-aktuell.

Bio-Tonne
Grundstückseigentümer mit Biotonne werden von der entspre-
chenden Entsorgungsfirma (KECL GmbH oder VEOLIA Umwelt-

service Ost GmbH) über die Entsorgungstermine schriftlich in-
formiert.

Hinweis zum Abfallkalender 2022
Der Abfallkalender für das Jahr 2022 des Landkreises Zwickau
wurde in den Monaten Dezember 2021 und Januar 2022 an alle
Haushalte im Landkreis Zwickau verteilt. Zusätzlich liegt der Ab-
fallkalender zur Abholung in der Infothek im Rathaus aus.
Die Termine für das Schadstoffmobil sowie die aktuellen Entsor-
gungstermine können unter www.landkreis-zwickau.de eingese-
hen werden.

Öffnungszeiten der Entsorgungsanlage in Lipprandis

Montag bis Freitag        08:30 – 17:00 Uhr
Samstag                        08:00 – 12:00 Uhr

Fragen zur Entsorgung auf der Entsorgungsanlage in Lipprandis
beantwortet der Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsach-
sen, Schlachthofstr. 12, 09366 Stollberg, Tel.: 037296 66-200,
Fax: 037296 66-225. ❑

Zwickauer Land e. V. im Vereinshaus „Zur Post“ besteht, hier
können Bürgerinnen und Bürger ohne vorherige Anmeldung
das Angebot nutzen; 

- Sachstand zur Arbeit der Beiräte: die Sitzungen können auf-
grund der aktuellen Regelungen immer noch nicht durchge-
führt werden, sollen aber veranstaltet werden, sobald dies
wieder erlaubt und möglich ist, vorzugsweise noch im 1. Quar-
tal 2022;

- Entwicklung der Einwohnerzahlen zum 31.12.2021;
- Haushaltsplanung 2022: Vorstellung der Terminkette (Vorbe-

ratung in den Ausschüssen und erste Lesung im Stadtrat im
Februar 2022, Beschlussfassung in der März-Sitzung des
Stadtrates);

- Brandschutzbedarfsplan: hier werden die Vorbereitungen zur
Angebotseinholung getroffen, die Umsetzung kann dann mit
Bestätigung des Haushaltes beginnen;

- Sachstand zur Einführung des Rats- und Bürgerinformations-
systems;

- Sachstand zum Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und
Zentren“;

- Sachbearbeiterstelle Veranstaltungs- und Vereinswesen: Eine
geeignete Person wurde gefunden, so dass die Stelle zum
01.03.2022 besetzt werden kann; 

- Vorsitz des Städteverbundes „Sachsenring“ wird im Jahr 2022
wieder die Stadt Oberlungwitz haben. 

Die Fragen einiger Stadträte bezogen sich auf:
- die Wege, die bis Ende 2023 in das Bestandsverzeichnis der

Stadt mit aufgenommen werden sollen,
- die weitere Nutzung der ehemaligen OLUBA-Fläche, 
- die Möglichkeit der Unterstützung von Gewerbetreibenden

bezüglich verfügbarer Gewerbeflächen und Pläne zur Entwick-
lung eines neuen Gewerbegebietes,

- das Streichen der Geländer am Radweg gegenüber dem Rat-
haus in Vorbereitung der 750-Jahrfeier im Jahr 2023,

- die marode Treppe im Bereich des ehem. EDEKA-Marktes an
der Robert-Koch-Straße und den Trampelpfad zur Kita „Tau-
sendfüßler“,

- die Notwendigkeit der Sanierung des Daches der Turnhalle
Erlbacher Straße und die Fragen nach Fördermitteln und

- den Sachstand zur weiteren Tätigkeit eines Hausarztes in
Oberlungwitz. 

Hetzel
Bürgermeister ❑
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Vorbereitung der Motorsportveranstaltungen am Sachsenring im Jahr 2022

Der ADAC Sachsen e. V. teilte für 2022 folgende Motorsportver-
anstaltungen auf dem Sachsenring mit:

23. April                           Dt. Rallye Meisterschaft
17. – 19. Juni                   Motorrad Grand Prix
15. – 17. Juli                    ADAC Sachsenring Classic
23. – 25. September       ADAC GT Masters

Um auch in diesem Jahr eine ordnungsgemäße Vorbereitung 
dieser Motorsportveranstaltungen zu gewährleisten, bitten wir
diejenigen, die das Betreiben eines Campingplatzes, eines vor-
übergehenden Gaststättengewerbes oder die Durchführung einer
Veranstaltung im Gebiet der Stadt Oberlungwitz beabsichtigen,
nachfolgende Abgabe-Termine für die dafür notwendigen An-
träge oder Anzeigen zu beachten.

Anträge zum Betreiben eines Campingplatzes zu den
Motorsportveranstaltungen
sind bitte schriftlich mittels Formular, welches bei der Stadtver-
waltung Oberlungwitz, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Hofer
Straße 203 in Oberlungwitz (Zimmer 2.02, Rathaus) bzw. über
den Formularservice auf der Homepage www.oberlungwitz.de
erhältlich ist, einzureichen.
Dem Antrag sind ein Lageplan (z. B. Flurkarte mit Markierung)
sowie ein Sicherheits- und Hygienekonzept beizulegen.
Die Gebühr des Bescheides wird nach Verwaltungsaufwand ent-
sprechend dem Sächsischen Verwaltungskostengesetz i. V. m.
der Verwaltungskostensatzung der Stadt Oberlungwitz festge-
setzt.
                                                                 letzter Abgabetermin

Dt. Rallye Meisterschaft                                 11.03.2022
Motorrad Grand Prix                                       22.04.2022
ADAC Sachsenring Classic                            03.06.2022
ADAC GT Masters                                           12.08.2022

Anzeigen über ein vorübergehendes Gaststättenge-
werbe zu den Motorsportveranstaltungen als besondere
Anlässe
sind nach § 2 Absatz 2 Sächsisches Gaststättengesetz bis spä-
testens zwei Wochen vor Betriebsbeginn schriftlich mittels
Formular, welches bei der Stadtverwaltung Oberlungwitz, Öffent-
liche Ordnung und Sicherheit, Hofer Straße 203 in Oberlungwitz
(Zimmer 2.02, Rathaus) bzw. über den Formularservice auf der
Homepage www.oberlungwitz.de erhältlich ist, einzureichen.

Anzeigen zur Durchführung von Veranstaltungen zu
den Motorsportveranstaltungen
sind bitte schriftlich mittels Formular, welches bei der Stadtver-
waltung Oberlungwitz, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Hofer

Straße 203 in Oberlungwitz (Zimmer 2.02, Rathaus) bzw. über
den Formular-Service auf der Homepage www.oberlungwitz.de
erhältlich ist, einzureichen.
Der Anzeige ist auch ein Lageplan (z. B. Flurkarte mit Mar-
kierung) und ein Sicherheitskonzept sowie ein Hygienekon-
zept beizulegen!
Die Gebühr des Bescheides wird nach Verwaltungsaufwand ent-
sprechend dem Sächsischen Verwaltungskostengesetz i. V. m.
der Verwaltungskostensatzung der Stadt Oberlungwitz festge-
setzt.
                                                            letzter Abgabetermin

Dt. Rallye Meisterschaft                            11.03.2022
Motorrad Grand Prix                                  22.04.2022
ADAC Sachsenring Classic                       03.06.2022
ADAC GT Masters                                      12.08.2022

Die vollständig ausgefüllten und vom jeweiligen Betreiber unter-
zeichneten Anträge oder Anzeigen sind zu richten an die

Stadtverwaltung Oberlungwitz
Fachabteilung Öffentliche Ordnung, Gewerbe, Brand-, 
Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen
Hofer Straße 203
09353 Oberlungwitz.

WICHTIG:

Wird dem Antrag auf Campingplatz oder dem Antrag zur
Durchführung von Veranstaltungen kein Sicherheits- und Hy-
gienekonzept beigefügt, erfolgt keine Bearbeitung!
Wir weisen darauf hin, dass die Antragsteller bzw. Anzeigen-
den, sofern sie nicht selbst Eigentümer sind, die Zustimmung
der Grundstückseigentümer für die jeweiligen Vorhaben ei-
genverantwortlich zu erbringen haben. 
Nach dem jeweiligen Abgabetermin eingereichte Anträge
oder Anzeigen werden nicht bearbeitet!

Walther
Fachabt. öff. Ordnung, Gewerbe, Brand-, 
Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen

HINWEIS!
Aufgrund der aktuell geltenden Regelungen kann es jederzeit
sein, dass Veranstaltungen nicht stattfinden. Bitte informie-
ren Sie sich zu Änderungen auf der Seite www.oberlung-
witz.de! ❑
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Stadtwerke Oberlungwitz GmbH

Hofer Straße 221, Telefon: 03723 76930-60

Sprechzeiten der Stadtwerke Oberlungwitz GmbH
werden unter

https://www.stadtwerke-oberlungwitz.de/

veröffentlicht. ❑

Die Deutsche Rentenversicherung 
informiert

Die kostenlose Aufnahme von Rentenanträgen aller Rentenarten
(Witwer- und Witwenrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten und 
Altersrenten) der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See und allen anderen Rentenkassen findet nach vorheri-
ger telefonischer Terminvereinbarung in Hohenstein-Ernstthal
statt. Terminabsprache mit Herrn Sigmund Plewnia unter der 
Telefonnummer 03723 626915. Völlige Diskretion wegen des 
Datenschutzes ist gewährleistet. ❑
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Mugler Masterpack GmbH 
Gewerbering 8 

09337 Hohenstein-Ernstthal
www.mugler-masterpack.de

Wir bieten
 Geld zum     

    Führerschein
 beste Über-   

   nahmechancen
 individuelle    

   Förderung

Erlerne einen 
technischen Beruf 
und bewirb dich 
jetzt bis zum 
31.03.22 für

Mach was Praktisches!

Packmitteltechnologe (m/w/d)



Jahreslosung:
Jesus Christus spricht: Wer
zu mir kommt, den werde
ich nicht abweisen. 

(Johannes 6,37)

Monatsspruch: Zürnt ihr, so sündigt
nicht; lasst die Sonne nicht über eurem
Zorn untergehen. (Epheser 4,26)

Unsere Gottesdienste

Nach wie vor sind alle Termine zunächst
geplant. Im Zweifelsfall bitte vor jedem
Termin noch einmal auf die Aushänge im
Schaukasten oder auf die Homepage
sehen bzw. einfach im Pfarramt anrufen.
Für die Gottesdienste gilt bis auf Weiteres
3G (Geimpft- und Genesennachweis bzw.
Nachweis von aktuellem Test), FFP2-
Pflicht.

13. Februar – Septuagesimae 
in der St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr    gemeinsamer Predigtgottes-
                   dienst
                   Prädikant Große

20. Februar – Sexagesimae 
in der Marienkirche Gersdorf
09:30 Uhr    gemeinsamer Predigtgottes-
                   dienst
                   Pfarrerin i.R. Colditz

27. Februar – Estomihi 
in der St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr    Sakramentsgottesdienst
                   Prädikant Flämig

06. März – Invokavit 
in der St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr    gemeinsamer Predigtgottes-
                   dienst
                   Pfarrerin i. R. Feige

Wer zum Gottesdienst mit dem Auto ab-
geholt werden möchte, melde sich bitte im
Laufe der Woche, spätestens bis sonn-
tags, 07:30 Uhr, bei Andreas Schubert
(Tel.: 0176/66 69 75 72 oder 03723/31 94)
oder Ralf Winkler (Tel.: 03723/66 51 40).

Gottes Wort im Alltag

Bitte informieren Sie sich vorab an den
Aushängen oder im Internet und beachten
Sie die geltenden Hygienevorschriften.

Christenlehre, dienstags,
14:45 Uhr: 1. Klasse, Gemeinderaum
15:45 Uhr: 2. Klasse, Gemeinderaum
donnerstags, 16:15 Uhr: Online

Kirchenvorstand
Donnerstag, 03.02., 19.00 Uhr
Abteikirche

Konfi-Kurs
Freitag, 28.01. und 04.03.
15:30 Uhr, Abteikirche

Pfadfinder
Samstag, 05.02. oder 12.02., 16:00 Uhr
Bitte vorher informieren!

JG/EC-Jugendkreis
Freitag, 19:30 Uhr 
04.02.    Jugendstunde mit Karsten Schu-
             bert
11.02.    Jugendstunde mit Stefan Werner
18.02.    Jugendstunde mit Alexander 
             Jahn
25.02.    Jugendstunde mit Elena
in der Landeskirchliche Gemeinschaft (Am
Bach 13) oder in der Abteikirche 
Bitte vorher informieren!
E-Mail: kontakt@jugendkreis-oberlung-
witz.de

Telefonandachten
Der Volksmissionskreis Sachsen bietet
von verschiedenen Personen gestaltete
Telefonandachten an, die immer freitags
wechseln.
Diese Andachten, die ca. 5 Minuten dau-
ern, können Sie unter folgenden Telefon-
nummern zum Ortstarif anhören:
0345 - 4834 179 68 oder
0345 - 4834 179 69
Ist eine der beiden Nummern besetzt,
rufen Sie einfach die andere an.

Hinweise/Termine/
Verschiedenes

Informationen vom Kirchenvorstand
Pfarrerin Barbara Schmidt verabschiedete
sich offiziell in der letzten, durch sie gelei-
teten Kirchenvorstandssitzung am
13.01.2022 von den Kirchvorstehern.
Gleichzeitig war Pfarrerin Anke Indorf von
der St. Christophori-Kirchgemeinde 
Hohenstein anwesend. Sie wird ab
01.02.2022 die Vakanzvertretung in unse-
rer Kirchgemeinde übernehmen. Der Kir-
chenvorstand dankt Pfarrerin Schmidt für
die gemeinsame Zeit und die geleistete
Arbeit, besonders in der von großen Her-
ausforderungen geprägten Zeit. Gleichzei-
tig dankt der Kirchenvorstand Pfarrerin 
Indorf für die Bereitschaft zur Vakanzver-
tretung in der kommenden Zeit, die nicht
weniger herausfordernd wird. Aber mit
Gottes Hilfe kann es eine gute gemein-
same und fruchtbringende Arbeit werden.
Folgende weitere Themen wurden u. a. in
dieser Kirchenvorstandssitzung bespro-
chen:
- Beratung über Personalangelegenhei-

ten
- Informationen zum Bauprojekt Gemein-

dehaus
- Festlegung Termin für Konzert mit Mar-

kus und Pascal Kaufmann: 06.05.2022

- Erlös des Papiercontainers wird zu-
künftig für das Bauprojekt Gemeinde-
haus verwendet (bisher für allgemeine
Gemeindearbeit)

- Lektorendienste
- Kirchenfiguren: Wie im letzten Kirchen-

boten angekündigt, folgt hier eine 
genaue Erklärung zur derzeitigen Situa-
tion der Kirchenfiguren

Karsten Schubert

Sachstand zur derzeitigen Situation der
Kirchenfiguren
Nachdem die hölzernen Figuren unserer
Kirchgemeinde seit geraumer Zeit im
Depot der Landeskirche im Dom zu Mei-
ßen sicher verwahrt worden sind, konnte
nun eine mittelfristige Lösung gefunden
werden. Eine weitere Unterbringung in
Meißen war nicht mehr möglich und eine
komplette Rückführung nach Oberlung-
witz ist aus verschiedenen Gründen mo-
mentan nicht umsetzbar. Von den noch
vorhandenen 13 Heiligenfiguren (die Figur
der Heiligen ohne Abzeichen aus der St.-
Martins-Kirche wird nach dem Einbruch
von 1990 leider immer noch vermisst)
stammen acht Figuren aus dem früheren
Flügelaltar der St.-Martins-Kirche von
1517, welcher bis zum Neubau des Kir-
chenschiffes 1803/04 wohl als Hauptaltar
diente. Die übrigen fünf Figuren standen
ursprünglich in der Abteikirche, wobei der
Heilige Nikolaus, die Mondsichelmadonna
und der Heilige Stephanus vermutlich
auch aus einem Vorgängeraltar stammen.
Die Figuren von Mose und Aaron wurden
erst um 1800, vermutlich nach dem Neu-
bau der Abteikirche in der jetzigen Form,
geschaffen.
Wir sind sehr froh und dankbar, dass nun
für die kommenden Jahre ein Leihvertrag
mit dem Schlossbergmuseum in Chemnitz
für die Figuren aus der St.-Martins-Kirche
und zwei Figuren aus der Abteikirche 
geschlossen werden konnte. Das
Schlossbergmuseum übernimmt dabei
den kompletten, sehr aufwändigen Trans-
port sowie die sichere Aufbewahrung die-
ser Kirchenschätze. In den kommenden
Jahren sind dann die unterschiedlich um-
fangreichen Sicherungs- und Restaurati-
onsarbeiten der einzelnen Figuren geplant
und sodann soll eine Präsentation inner-
halb der Ausstellung des Museums erfol-
gen. Für die drei ältesten Figuren aus der
Abteikirche soll noch im Frühjahr in Ab-
stimmung mit dem Kunstdienst der Lan-
deskirche ein sicherer Aufstellungsort,
evtl. sogar wieder in der Abteikirche be-
stimmt werden, um eine zeitnahe Rück-
führung dieser Figuren nach Oberlungwitz
zu ermöglichen. Aktuell konnten schon
notwendige Sicherungsarbeiten an einzel-
nen Figuren vorgenommen werden, so
dass nun auch eine Transportfähigkeit
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I N F O R M A T I O N E N  D E R  K I R C H G E M E I N D E N
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Oberlungwitz



aller Einzelstücke gegeben ist. Die Figuren
bleiben insgesamt weiterhin im Eigentum
der Kirchgemeinde und unterliegen somit
auch der damit einhergehenden Verant-
wortung. Auch die anteilige Finanzierung
der notwendigen Arbeiten wird uns in den
kommenden Jahren immer wieder be-
schäftigen. Umso erfreulicher ist die 
Expertise des Schlossbergmuseums im
Umgang mit solchen Exponaten und die
Erfahrung bei der Fördermittelgewinnung.
Über weitere Entwicklungen wird zu gege-
bener Zeit berichtet.

Raphael Püschmann

Papiercontainer
Seit einigen Jahren sammeln wir Altpapier.
Die Firma „Remondis“ zahlt uns ca. 
13 EUR für jeden vollen Container. Auf die-
sem Wege kamen im vergangen Jahr
409,64 EUR zusammen, die wir für die 
Sanierung unseres Gemeindehauses ver-
wenden.
Wir danken allen Papiersammlern ganz
herzlich und wünschen uns, dass alle wei-
terhin so fleißig sammeln. Die Container
finden Sie auf dem Besucherparkplatz un-
terhalb des Pfarrhauses.

Jubelkonfirmation am 12. Juni 2022
Alle diesjährigen Jubelkonfirmanden, die
vor 25, 50, 60, 65, 70 oder mehr Jahren
konfirmiert wurden, laden wir herzlich zum
Gottesdienst am 12.06.2022, 09:30 Uhr in
die St.-Martins-Kirche ein.

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis 
31. März 2022 im Kirchgemeindebüro
mündlich oder schriftlich an. Die Organi-
satoren von Klassentreffen setzen sich
bitte, sobald sie die Rückmeldung der teil-
nehmenden Jubelkonfirmanden haben,
mit uns in Verbindung. Zwei Wochen vor-
her bekommen alle, die uns gemeldet sind
und von denen uns Name und Anschrift
mitgeteilt wurde, eine schriftliche Einla-
dung.

Weltgebetstag
Der Gottesdienst zum Weltgebetstag mit
Liedern und Texten aus England, Wales
und Nordirland findet am 4. März 2022,
19:00 Uhr, in der Marienkirche statt.
Thema: „Zukunftsplan: Hoffnung“

Mitteilung der Gehörlosen- und
Schwerhörigenarbeit Glauchau
Termine für Gehörlosengottesdienste er-
fragen Sie bitte unter:
Tel. 035242/669611
Fax. 035242/669613; 
E-Mail: 
schwerhoerigenseelsorgesachsen@evlks.
de
Internet:
www.gehoerlosenseelsorge-sachsen.de 

Öffnungszeiten des Kirchgemeinde-
büros und der Friedhofsverwaltung
Kirchweg 7, 09353 Oberlungwitz    
Montag:            14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag:           09:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag:      14:00 – 17:30 Uhr 

Tel.-Nummern:
Kirchgemeindebüro:
Tel.:     03723/6683228
Fax:    03723/6683229
Friedhofsverwalter A. Schubert: 
                                         0176/66697572
Gemeindepädagoge T. Schmidt:  
                                         03723/6792470
Internetadresse:
www.Kirche-oberlungwitz.de   
www.kirchenbezirk-zwickau.de
E-Mail-Adresse: 
kg.oberlungwitz@evlks.de 

SEPA-Kontodaten
für Kirchgeld
IBAN:  DE58 3506 0190 1690 5000 23
BIC:     GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G.

für Friedhofsgebühren
IBAN:  DE80 3506 0190 1690 5000 15
BIC:     GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G.

für Spenden, Pachtzins, Sonstiges
IBAN:  DE70 8705 0000 3606 0029 70
BIC:     CHEKDE81XXX
Sparkasse Chemnitz

Telefonseelsorge (kostenfrei): 
0800/1110222 oder 0800/1110111  
24-Stunden am Tag!

Für den Inhalt verantwortlich: 
Pfarrerin Barbara Schmidt ❑
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Landeskirchliche Gemeinschaft Oberlungwitz

Sie sind interes-
siert am christli-
chen Glauben?
Sie suchen Orien-
tierung und Maß-

stab für Ihr Leben? Sie haben Fragen,
möchten zuhören oder reden? Wir laden
Sie dazu herzlich zu den angegebenen
Veranstaltungen in unser Gemeinschafts-
haus in Oberlungwitz, Am Bach 13, ein.
Die nachfolgenden Veranstaltungen sind
geplant. Zu beachten ist, dass durch sich
ändernde Regeln zu Corona viele Ent-
scheidungen live und kurzfristig nötig sind.

• Jung und Alt sonntags ,17:00 Uhr 
• EC-Jugendkreis und Junge Gemeinde

freitags, 19:30 Uhr; bitte WWW… be-
achten 

• Gesprächskreis am Samstag, 26. Feb-
ruar, 19:30 Uhr

• Frauengebetskreis am Mittwoch, 
02. März, 10:00 Uhr

Der Impuls:
„Ich bin der Überzeugung, dass die größ-
ten Gefahren, die dem kommenden Jahr-
hundert bevorstehen, folgende sind: eine

Religion ohne den Heiligen Geist, eine
Christenheit ohne Christus, eine Verge-
bung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wie-
dergeburt, eine Politik ohne Gott und ein
Himmel ohne Hölle“ sagt William Booth,
der Gründer der Heilsarmee (1829 – 1912).
Nun ist der gute Mann schon über hundert
Jahre tot, doch seine Aussage könnte tref-
fender nicht sein. Unsere Kultur ist mittler-
weile fast ‚kreuzlos‘, Gott spielt in unse-
rem Alltag kaum mehr eine Rolle. Sollte es
einen Himmel geben, kommen wir doch
alle dahin oder? Wir haben unser Glück
selbst in die Hand genommen, jeder auf
seine Art und Weise. Unser Selbstwertge-
fühl lässt kaum echte Reue und Umkehr
zu. Unser Egoismus und unsere Selbst-
liebe haben uns einsam gemacht. Die gro-
ßen Kirchen sind der großen Politik oft
näher als dem einzelnen Menschen. Und
dann noch schwere Kost selbst aus der
Bibel: „Dies aber wisse, dass ... schwere
Zeiten eintreten werden; denn die Men-
schen werden selbstsüchtig sein, geldlie-
bend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer,
den Eltern ungehorsam, undankbar, un-
heilig.“ (2. Timotheus 3,1-2) Wohin also
jetzt mit unseren Lebensfragen …? Der

Himmel ist nicht verschlossen – das ist die
gute Botschaft! Gott wartet immer noch
auf uns, dass wir uns ihm wieder zuwen-
den. Das Heilsangebot Gottes in Jesus
Christus steht jedem zur Verfügung, der
ihn zum Mittelpunkt seines Lebens ge-
macht hat oder machen möchte. Wir müs-
sen nur endlich respektieren, dass Jesus
der einzige Weg zu echtem Lebensglück
und Vergebung ist. Er wartet darauf, dass
wir das mit ihm fest machen. 2022 wäre
die Chance dazu. Ich wünsche ein gutes
Jahr.

Reinhard Flämig
Gemeinschaftsleiter ❑
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Eine Blutspende kann Leben retten – Was gilt es als Spender vor und nach der 
Blutspende besonders zu beachten?

Die 500 Milliliter Blut einer Blut-
spende können für Patienten in
vielen Fällen lebensrettend sein.
Die Sicherheit von Blutspenderin-

nen und -spendern selbst hat folglich oberste Priorität, denn nur
durch ihren Einsatz kann die Patientenversorgung langfristig ge-
sichert werden. Zum Spenderschutz kann unter anderem das
Einhalten bestimmter Verhaltenstipps insbesondere direkt vor
und nach einer Blutspende durch die Spender selbst beitragen.
Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost gibt seinen Spendern bei-
spielsweise folgende Empfehlungen: 

Vor der Spende:
• Ausschließlich völlig gesund und frei von jeglichen Erkältungs-

symptomen zur Spende kommen.
• Sollte einige Zeit vor der gewünschten Spende eine Krankheit

vorgelegen haben, müssen ggf. Wartefristen bis zur nächsten
Blutspende eingehalten werden. Zwischen zwei Spenden
müssen generell mindestens 56 Tage liegen.

• Ausreichend essen und trinken, um den Kreislauf stabil zu hal-
ten und den Flüssigkeitsverlust durch die Spende ausgleichen
zu können.

Nach der Spende:
• Auch nach einer Blutspende sollte viel getrunken werden 

(z.B. Wasser, Saftschorlen, Kräutertees).
• Auf Sport direkt nach der Blutspende verzichten. Am Tag nach

der Spende kann wieder Sport getrieben werden. Auch ein
Saunabesuch sollte erst auf den Tag nach der Spende gelegt
werden. 

• Eine ausreichend lange Ruhezeit einhalten und nach Möglich-
keit erst circa 30 Minuten nach der Blutspende wieder aktiv
am Straßenverkehr teilnehmen.

Generell gilt, dass der auf dem Blutspendetermin anwesende
Arzt oder die Ärztin jeweils am Tag der Spende darüber entschei-
det, ob eine „Spendetauglichkeit“ des potentiellen Blutspenders
vorliegt. 
Der Vorab-Spendecheck kann unverbindlich Anhaltspunkte dafür
geben, ob die Voraussetzungen für eine Blutspende vorliegen
https://www.drk-blutspende.de/spende-check/nordost.
Alle Blutspendetermine sind zu finden unter https://www.blut-
spende-nordost.de/blutspendetermine/.

Eine Terminreservierung vorab ist erforderlich.

Bitte beachten Sie ggf. aktuelle Ankündigungen auf unserer Web-
site www.blutspende-nordost.de.

Weitere Informationen werden darüber hinaus unter der kosten-
losen Hotline 0800 11 949 11 erteilt. Auch nach einer Impfung
mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen das 
Corona-Virus ist eine Blutspende am Tag nach der Impfung mög-
lich, sofern sich der Geimpfte gesund fühlt.

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht

am Montag, dem 07.03.2022 
von 14:00 bis 19:00 Uhr

im Vereinshaus „Zur Post“ Oberlungwitz, Hofer Str. 36. ❑

Schloss Waldenburg begrüßt erneut
herzlich seine Gäste

Die neue Verordnung lässt es zu, dass Schloss
Waldenburg seit Samstag, dem 15.01.2022, seine
Pforten für Besucher wieder geöffnet hat. Schon
lange stehen die Schlossmitarbeiter der Tourismus
und Sport GmbH in den Startlöchern. Geöffnet ist

das Schloss zu den regulären Öffnungszeiten von Dienstag bis
Sonntag (Dienstag bis Freitag von 10 Uhr bis 16 Uhr | Samstag
von 13 Uhr bis 17 Uhr | Sonntag/Feiertag von 11 Uhr bis 17 Uhr).
Für einen Besuch der historischen Räume und der Ausstellungen
gelten die Bestimmungen der neuen Corona-Notverordnung, 
d. h. 2G (geimpft, genesen).
Ein Blick auf die Website von Schloss Waldenburg zeigt die
große Vielfalt an Veranstaltungen, welche für 2022 bereits ge-
plant wurden. Neu ist, dass man einen Großteil der Veranstal-
tungen und Führungen online buchen kann. Zur Bezahlung kann
unter anderem das Zahlungssystem PayPal genutzt werden. Die
Eintrittskarten mit QR-Code können entsprechend der Auswahl
dann per E-Mail versendet werden und sind auch papierlos auf
dem Smartphone gültig. Selbstverständlich können die Karten
aber auch wie bisher an der Kasse im Schloss Waldenburg er-
worben werden.

Tourismus und Sport GmbH
Schloss Waldenburg
Peniger Straße 10
08396 Waldenburg
Tel.: 037608 275717 
Fax: 037608 275712
E-Mail: a.straube@schloss-waldenburg.de
www.schloss-waldenburg.de ❑

Das Textil- und Rennsportmuseum 
bietet am 24. Februar 2022 ein 
kreatives Ferienangebot an.

Antonstraße 6 • 09337 Hohenstein-Ernstthal

stündlich 9 bis 12 Uhr
Nähen von Leseknochen

stündlich 13 bis 17 Uhr
Nähen von Eulen

Kosten: 5,00 €

Voranmeldung erforderlich! 
über Tel. 03723/ 47711 oder info@trm-hot.de ❑
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Bereitschaftsdienste der Apotheken
Dienstbereitschaft jeweils 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages

05.02. – 10.02.    Schloß-Apotheke, 09350 Lichtenstein,
                             Innere Zwickauer Straße 6, Tel. 037204 87800 / 87801
11.02. – 17.02.    St. Urban Apotheke, 08132 Mülsen OT Thurm,
                             Thurmer Hauptstraße 28, Tel. 037601 929192 / 929193
18.02. – 24.02.    Rosen-Apotheke, 09350 Lichtenstein,
                             Glauchauer Straße 37a, Tel. 037204 2046 / 87575

25.02. – 03.03.    Apotheke „Am Hirsch“, 09353 Oberlungwitz, 
                             Hofer Straße 15, 
                             Tel. 03723 48097/48098
04.03. – 07.03.    Apotheke Gersdorf, 09355 Gersdorf, 
                             Hauptstraße 195, 
                             Tel. 037203 4230 / 7037

Dienstzeiten:               Montag, Dienstag und Donnerstag                19:00 – 07:00 Uhr
                                    Mittwoch und Freitag                                    14:00 – 07:00 Uhr
                                    Wochenende                                                  07:00 – 07:00 Uhr
                                    Feiertag                                                          07:00 – 07:00 Uhr

Dienstpläne für Augenarzt und Zahnarzt werden in der lokalen Presse oder unter 
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php

veröffentlicht.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
für Allgemeinmedizin und Kinderarzt

Anforderung über die einheitliche Rufnummer
Tel.: 116117 (ohne Ortsvorwahl)

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
Dienstpläne werden unter

http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php
veröffentlicht.

ANZEIGEN

Urlaub Praxis Dr. Westendorf vom 21.02.2022 bis 04.03.2022
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